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 183/27 1730 Dezember 22. 

Replik von Fidel Zurlauben und anderen Herren betreffend neue 

Statuten von Beat Jakob Anton Zurlauben für die St. 

Konradspfründe 

  B Der Kollator Zurlauben 1 äussert sich zusammen mit anderen Herren zum 

Projekt, die Zurlaubenpfründe zu stabilisieren.2 Alle Punkte werden von ihm 

akzeptiert, ausser die Punkte 9 und 11.3 Dass ein Geistlicher als Familienältester 

oder mehrere Personen gemeinsam die Kollatur innehaben, ist gegen die 

Bestimmung: 1. werden die weltlichen Berechtigten der Familie sich beklagen, 

wenn ein Geistlicher als Kollator und Benefiziat in einer Person über die Güter, 

Einkünfte und Pflichten der Pfründe verfügt, wie es ihm gefällt – auch wenn 

diese Gefahr momentan nicht droht; 2. kann man auf den weltlichen Arm nicht 

verzichten; 3. ist das Patronatsrecht Teil des Zivilrechts, dem die Geistlichen 

nicht unterstehen, ausser es wird ihnen vom Pfründenstifter und von der 

Obrigkeit zugestanden; 4. eine gemeinsame Verwaltung des Pfründeninhabers 

zusammen mit dem Kollator der Familie oder der Obrigkeit (falls ein männlicher 

Nachfolger fehlt) ist unnötig. Andere Familienpfründen – wie die 

weissenbachsche oder die Schulpfründe – werden ebenfalls ohne Pfarrer 

verwaltet. Bei einer Co-Administration könnte zudem ein ehrgeiziger oder 

unfreundlicher Pfarrer in Streit mit dem weltlichen Kollator geraten, denn die 

Zeiten ändern sich, vor allem in Zug ;4 5. Dass die Verwandtschaft ein Vorrecht 

auf die Pfründe haben soll, ist recht und billig. Was das Recht auf die Kollatur 

betrifft, soll sich dieses sich bis zum vierten Verwandtschaftsgrad erstrecken.5 

 
1  Fidel Zurlauben. Identifi ziert durch Schriftvergleich. 
2  Gemeint ist das Projekt  von Beat Jakob Anton Zurlauben, die Statuten der St. 

Konradspfründe zu ändern, vgl. Zurlaubiana AH 162/26. 
3  Bei Punkt 9 handelt es sich um Bestimmungen zur Kollatur der St. Konradspfründe, bei 

Punkt 11 um Massnahmen zur wirtschaftlichen Sanierung der Pfründe (vgl. 
Zurlaubiana AH 133/27, Punkt 7). Im Folgenden wird nur der Punkt 9 kritisiert. 

4  In einer Marginalie hält Beat Jakob Anton Zurlauben fest, dass über diesen Punkt Paris 
informiert werden soll. 

5  In der Dorsualnotiz vermerkt Beat Jakob Anton Zurlauben ( identifiziert durch 
Schriftvergleich), dass Fidel Zurlauben der vorgesehen Änderung der St. Konradspfründe 
zustimmt, bis auf den Punkt, dass ein  Geistlicher als Ältester der Familie Kollator der 
Pfründe werden kann. 

 
AH 183, Bl. 54-55 • Bl. 54v leer, 55v nur Dorsualnotiz. 


